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Spezialbedingungen für die
Zurich Invest Vermögensverwaltung

Ausgabe 4.2024

Die Spezialbedingungen für die Zurich
Invest Vermögensverwaltung (nach-
folgend «Spezialbedingungen») regeln
ergänzend die Beziehung zwischen dem
Kunden, der Lienhardt & Partner Privat-
bank Zürich AG (nachfolgend «Bank»)
und Zurich. Soweit die Spezialbedigun-
gen keine Regelung enthalten, dienen die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Bank ergänzend einer klaren Regelung
der Beziehungen zwischen dem Kunden
und der Bank.

Mit dem Begriff «Zurich» sind sowohl die
Zurich Invest AG als auch die Zürich Ver-
sicherungs-Gesellschaft AG und deren
selbständige Unternehmer-Generalagen-
ten inklusive Mitarbeiter gemeint.

Der Kunde beauftragt die Zurich Invest 
AG mit der Beratung und Vermögens-
verwaltung. Der Kunde kann das Auf-
tragsverhältnis grundsätzlich jederzeit
widerrufen. Die dazugehörige Verwah-
rung der Valoren soll durch die Bank 
erfolgen. Aus diesem Grund wird zwi-
schen dem Kunden und der Bank ein
Vertrag über die Besorgung  der Konto-
und Depotführung durch die Bank ab-
geschlossen. Dieser Vertrag gilt für alle
unter dieser Kundennummer geführten
Konten und Depots. Die Bank wird er-
mächtigt, so viele Abwicklungskonten
und Depots zu eröffnen, wie nötig sind,
um den Geschäftsablauf zu gewährleis-
ten.

Die Bank ist ermächtigt, Depotwerte in
eigenem Namen aber auf Rechnung und
Gefahr des Kunden bei einer Drittver-
wahrungsstelle im In- und Ausland sowie
in Sammeldepots verwahren zu lassen.
Bei Sammeldepots ist der Kunde Mit-
eigentümer am Gesamtbestand des De-
pots, wobei sich der Mitteigentumsan-
teil des Kunden aus dem Verhältnis sei-
nes Depotbestandes zum Gesamtbe-
stand des Sammeldepots ergibt. Beim
Handel mit im Ausland verwahrten De-
potwerten ist der Kunde damit einver-
standen, dass die Depotwerte grund-
sätzlich den Gesetzen und Usanzen am
Ort der Verwahrung unterliegen.

Diese ausländischen Gesetze und
Usanzen können von jenen der
Schweiz abweichen und sie bieten
gegebenenfalls kein gleichwertiges
Schutzniveau für den Kunden.

Allgemeiner Teil

1. Dienstleistung und Haftung

Die Bank erbringt gegenüber dem Kun-
den zu keinem Zeitpunkt eine Anlage-
beratungsdienstleistung und auch 
keine Steuer-, Vorsorge-, Versicherungs-
oder Rechtsberatung jeglicher Art. 
Die Bank führt lediglich die vom Kun-
den oder dem Vermögensverwalter
erteilten Aufträge aus und übernimmt
eine reine Abwicklungsfunktion
(Execution Only).

Die Bank hat gegenüber dem Kunden
keine Anlageberatungspflicht. Seitens
der Bank erfolgt zu keinem Zeitpunkt
eine Überprüfung der vom Kunden ge-
troffenen Anlage- und Produktent-
scheide resp. der vom Kunden ge-
wählten Anlagestrategie auf ihre Geeig-
netheit/Angemessenheit. Die Haftung
der Bank gegenüber dem Kunden ist auf
Schäden aus grober Fahrlässigkeit der
Bank beschränkt.

Der Kunde wird ausschliesslich von
Zurich beraten. Zurich erbringt ihre An-
lageberatungs – und Vermögensver-
waltungsdienstleistungen als eigene
Leistungen, und jede Haftung der Bank
für die Dienstleistungen von Zurich ist
ausgeschlossen. Der von Zurich berate-
ne Kunde trifft den definitiven Entscheid
in die Anlagelösung zu investieren unter
Berücksichtigung seiner Einkommens-
und Vermögensverhältnisse (inkl. Liqui-
ditätsreserven), seiner Kenntnisse und
Erfahrungen in Wertpapiergeschäften
sowie seiner Anlageziele (Lebensziele,
finanzielle Ziele) und Risikobereitschaft
selbst.

Für die Erzielung eines bestimmten 
Anlageergebnisses kann keine Gewähr 
übernommen werden, d.h.weder 
Zurich noch die Bank haften für den 
finanziellen Erfolg.

2. Informationen zum Datenschutz/
Entbindung vom Bankkundenge-
heimnis und Berufsgeheimnis

Die Bank und Zurich sind je für ihre Da-
tenbearbeitungen im Zusammenhang
mit ihren jeweiligen Kundenbeziehungen
eigenständig verantwortlich.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die
Bank personenbezogene Daten von Kun-
den zur Erfüllung vertraglicher Pflichten
und zu weiteren Zwecken verarbeitet.
Die Datenschutzerklärung der Bank in-
formiert über die Erfassung, die Nutzung
und den Schutz der personenbezogenen
Daten des Kunden durch die Bank sowie
die diesbezüglichen Rechte des Kunden
unter den relevanten Datenschutzbestim-
mungen. Die jeweils geltende Daten-
schutzerklärung der Bank ist unter
www.lienhardt.ch/datenschutzerklaerung
publiziert. Der Kunde kann verlangen, dass
ihm eine Kopie der Datenschutzerklärung
per Post zugestellt wird. Bei Fragen zum
Datenschutz steht die Bank dem Kunden
zur Verfügung.

Die Bank ist berechtigt, Zurich sowie die 
von dieser zur Verarbeitung ihrer Ge-
schäfte beigezogenen Dienstleister und 
Substituten (nachfolgend «Datenemp-
fänger») über sämtliche Kundendaten 
zu informieren. Im Falle der Verschmel-
zung, Umstrukturierung, Übernahme 
oder vergleichbarer gesellschaftsrecht-
licher Veränderungen der Datenemp-
fänger gilt diese Ermächtigung auch be-
züglich deren Rechtsnachfolger. Die 
Datenempfänger sind verpflichtet, ge-
genüber Dritten Verschwiegenheit über
den Inhalt der ihnen zur Verfügung ge-
stellten Kundendaten zu bewahren und
sie in keinem sachfremden Zusammen-
hang zu verwenden. Die Bank haftet
nicht für Schäden, die aus der Verletz-
ung der Geheimhaltungspflicht  durch
die Datenempfänger entstanden sind.
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Die Bank ist berechtigt, den Datenemp-
fängern Kundendaten sowohl innerhalb 
der Schweiz als auch im Ausland 
zur Verfügung zu stellen. Da die Bank 
den Datenempfängern die Kunden-
daten unter anderem über ein offenes, 
jedermann zugängliches Netz (das 
Internet) zur Verfügung stellt, werden 
diese Daten regelmässig und unkon-
trolliert grenzüberschreitend übermittelt. 
Dies kann auch für eine Datenüber-
mittlung gelten, wenn sich der Sender 
und der Datenempfänger in der Schweiz 
befinden. Zwar werden die einzelnen 
Daten verschlüsselt übermittelt; erkenn-
bar bleiben jedoch jeweils Absender 
und Datenempfänger. Diese können 
auch von Dritten gelesen werden. Der 
Rückschluss auf eine bestehende Ge-
schäftsbeziehung zwischen der Bank
und dem Datenempfänger ist deshalb 
für einen Dritten möglich.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass
Zurich im Zusammenhang mit dem Ver-
tragsabschluss und der Vertragsab-
wicklung und zu weiteren Zwecken Da-
ten bearbeitet, die sich auf natürliche
Personen beziehen (Personendaten).
Nähere Informationen zu dieser Bear-
beitung finden sich in der Datenschutz-
erklärung von Zurich. Diese Daten-
schutzerklärung kann unter
www.zurich.ch/datenschutz abgerufen
oder unter Zürich Versicherungs-Gesell-
schaft AG, Datenschutz, Postfach, 8085
Zürich, datenschutz@zurich.ch bezogen
werden.

Zurich behält sich vor, in diesem Zusam-
menhang und in den weiteren in der
Datenschutzerklärung genannten Fällen
Personendaten – ggf. einschliesslich von
Gesundheitsdaten – an Dritte weiterzu-
geben.

Der Kunde verpflichtet sich, Dritte, de-
ren Personendaten er Zurich übermit-
telt, über die Bearbeitung ihrer Perso-
nendaten durch Zurich zu informieren.

Das geltende Recht verpflichtet die
Bank, ihre Mitarbeiter und ihre Beauf-
tragten sowie die Zurich Invest AG, ihre
Mitarbeiter und ihre Beauftragten, nicht
öffentlich zugängliche Information über
die Geschäftsbeziehung und die Trans-
aktionen des Kunden (« kundenbezoge-
ne Information ») vertraulich zu behan-
deln. Der Kunde hat Kenntnis davon,
dass die anwendbaren Gesetze und Vor-
schriften oder Verträge gewisse Ausnah-
men vorsehen, in welchen die gesetzli-
chen Geheimhaltungspflichten keine
Geltung haben.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und er-
klärt sich damit einverstanden, dass die
Bank und die Zurich in Zusammenhang
mit der Erbringung von ihren jeweiligen
Dienstleistungen zusammenarbeiten,
und in diesem Zusammenhang kunden-
bezogene Information z.B. um Trans-
aktionen durchzuführen, um admini-

strative Arbeiten zu erledigen, oder um
gesetzliche, aufsichtsrechtliche oder
vertragliche Pflichten nachzukommen,
soweit nützlich übermitteln.

Dies erfolgt insbesondere zum Zweck
einer umfassenden und effizienten
Kundenbetreuung sowie der Informa-
tion über das Dienstleistungsangebot
von Konzerngesellschaften. Der Kunde
entbindet in diesem Umfang die Bank
und die Zurich von der Wahrung der
gesetzlichen Geheimhaltungspflichten
(Bankkunden- und Berufsgeheimnis),
soweit diese Anwendung finden.

3. Länderbezogene Restriktionen /
Sanktionen

Der Vertragsschluss bzw. der Verkauf 
von Anlagen ist ausschliesslich für Per-
sonen mit Domizil in der Schweiz 
zulässig.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die 
Anlagen nicht für den Verkauf an US-
Personen im Sinne der Gesetzgebung 
der USA bestimmt sind.

Zurich erbringt keine Leistungen, wenn 
dadurch anwendbare Wirtschafts-, 
Handels- oder Finanzsanktionen verletzt 
werden.

4. Konditionen

Die Bank erhebt für ihre Dienstleistungen 
Gebühren gemäss den jeweils gelten-
den Tarifen. Ebenfalls erhebt die Bank im 
Namen und auf Rechnung von Zurich 
für deren Dienstleistungen Gebühren ge-
mäss den jeweils geltenden Tarifen. 
Diese Tarife können von der Bank bzw. 
Zurich jederzeit abgeändert werden. 
Die Bank bzw. Zurich können für Dienst-
leistungen, die bisher gebührenfrei 
erbracht worden sind, jederzeit eine 
Entschädigung verlangen.

5 Kontakt- und nachrichten-
lose Vermögenswerte

Für Informationen, wie mit nachrich-
tenlosen Vermögen umgegangen
wird, verweisen wir auf die Richtlini-
en der Schweizerischen Bankierver-
einigung vom Juli 2022 über die Be-
handlung von kontakt- und nach-
richtenloser Vermögenswerte bei 
Schweizer Banken (Narilo-Richtlini-
en).

Produktspezifischer Teil

1. Funktionalitäten

Zurich Invest Vermögensverwaltung 
umfasst, je nach Wahl des Kunden, 
folgende produktspezifische Funktiona-
litäten:

. Konto/Depot zur Abwicklung 
von Einzeltransaktionen (Einmal-
zahlungsplan)

. Konto/Depot zur Abwicklung von 
periodischen Beitragszahlungen 
(Aufbauplan)

Das Depot wird in Schweizer Franken ge-
führt. Anlagen in Fremdwährungen wer-
den ausschliesslich in Schweizer Franken
abgerechnet. Hierbei wendet die Bank
einen von ihr bestimmten Devisenspread
an.

2. Zugelassene Depotwerte

In der Zurich Invest Vermögensverwaltung
können nur Depotwerte geführt werden,
die von der Bank hierzu zugelassen sind.
Zurich gibt dem Kunden diese Palette der
zugelassenen Depotwerte auf geeignete
Weise bekannt. Sämtliche Zahlungen
werden grundsätzlich im Namen der Bank, 
aber auf Rechnung und Gefahr des Kun-
den in den entsprechenden Depotwerten
der vom Kunden ausgewählten Anlage-
strategie angelegt. Die Bank hat jederzeit
das Recht, die Palette der zugelassenen
Depotwerte zu erweitern, abzuändern
oder einzuschränken, sofern insbesonde-
re technische, rechtliche, regulatorische,
betriebswirtschaftliche oder administra-
tive Belange dies erfordern. Es gibt De-
potwerte (z.B.Hedgefonds), die nur be-
schränkte Zeichnungs- und Rücknahme-
möglichkeiten mit langen Kündigungsfris-
ten bieten. Diese Art der Handelsmetho-
de führt zu Verzögerungen bei der Ab-
wicklung von Kauf- und Verkaufsaufträ-
gen von solchen Anlagen. Es ist ausschlie-
sslich Aufgabe von Zurich, den Kunden
über solche Depotwerte aufzuklären. Die
Bank behält sich vor, solche Depotwerte
auch auf dem Sekundärmarkt zu handeln,
um die beschränkten Zeichnungs- und
Rücknahmemöglichkeiten zu optimieren.
Bei den abgerechneten Kursen auf dem
Sekundärmarkt handelt es sich um keine
öffentlich publizierten Kurse. Ferner muss
bei den abgerechneten Kursen auf dem 
Sekundärmarkt mit einem Zu- respektive 
Abschlag gerechnet werden.

3. Ausführung von Aufträgen

Sämtliche Aufträge, welche nicht Be-
standteil des Vermögensverwaltungsauf-
trag sind, müssen Zurich schriftlich mitge-
teilt werden. Sie sind an Zurich Invest AG
Vorsorge & Investment Operations, Ha-
genholzstrasse 60, 8050 Zürich bzw. an
invest@zurich.ch zu richten.

Es kann bis zu zehn Arbeitstage dauern,
bis der Auftrag vollständig ausgeführt
ist. Wenn bei Auftragseingang bereits an-
dere (bank- oder kundenseitig) veran-
lasste Transaktionen (z. B. Umschich-
tungen) in Verarbeitung sind, kann die
vollständige Ausführung auch länger als
10 Arbeitstage dauern. Die mit den De-
potwerten allfällig verbundenen Stimm-
rechte werden seitens der Bank – zwin-
gende gegenteilige gesetzliche Vorschrif-
ten vorbehalten – grundsätzlich nicht
ausgeübt. Die bankseitige Ausführung
diesbezüglicher Aufträge des Kunden ist
ausgeschlossen.

https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/d/e/4/3/de43557cde4bda0d07ea1932b53fe37feeb4a06d/Richtlinien%20%C3%BCber%20die%20Behandlung%20kontakt-%20und%20nachrichtenloser%20Verm%C3%B6genswerte%20bei%20Schweizer%20Banken%20%28Narilo-Richtlinien%29%20%28Mai%202022%29.pdf


3/5

4. Konto/Depot zur Abwicklung 
von Einzeltransaktionen 
(Einmalzahlungsplan)

Der Einmalzahlungsplan dient der 
Anlage von Beträgen von mindestens 
CHF 100'000. Folgezahlungen sind 
ab CHF 1'000 möglich. Die Aufträge 
werden betragsgenau abgerechnet. 
Teilbeträge kleiner als CHF 50 pro Valor 
werden nicht investiert und werden 
auf das Konto verbucht. Sie bleiben 
unverzinst.

5. Konto/Depot zur Abwicklung 
von periodischen
Beitragszahlungen 

5.1 Grundlagen

Ein Aufbauplan dient dem systematischen 
Vermögensaufbau durch Leistung 
von periodischen Beitragszahlungen.

Beim Aufbauplan ist kein Erstbeitrag zu
leisten und die Laufzeit ist auf eine un-
bestimmte Dauer angelegt. Der Auf-
bauplan dient der Anlage von periodi-
schen Beitragszahlungen von mindes-
tens CHF 1'000 pro Zahlung.

5.2 Beendigung der planmässigen 
Zahlungen

Der Kunde ist berechtigt, die perio-
dischen Beitragszahlungen jederzeit 
mit sofortiger Wirkung zu beendigen. 
Die Beendigung der Zahlungen hat 
keine Kostenfolge.

6. Zahlungen und Investitionen

Die bei der Bank eingegangenen Zah-
lungen des Kunden werden, abzüglich
allfälliger Steuern und Abgaben und
abzüglich der nachfolgend aufgeführ-
ten Kosten und Gebühren, zum nächs-
ten Investitionstermin angelegt. Dies
gilt vorbehältlich der Ruhe- und Feier-
tagsregelung der Schweizer Börse so-
wie der Depotbank. Es wird in der Re-
gel zweimal wöchentlich investiert.
Generell ist dies am Mittwoch und
Freitag. Fallen diese Tage jedoch auf
einen Feiertag, wird der Investitions-
termin auf den vorherigen oder nach-
folgenden Arbeitstag verschoben. Für
eventuelle Verzögerungen bei der In-
vestition übernimmt die Bank, vorbe-
hältlich grober Fahrlässigkeit, keine
Haftung. Für die Zeit zwischen Zah-
lungseingang und Anlageinvestition er-
hält der Kunde keinen Guthabenzins.
Der Kunde leistet die Einmalzahlung
durch Überweisung auf das angegebe-
ne Bank- bzw. Postkonto gemäss
Transaktionsauftrag. Bei periodischen
Beitragszahlungen ist die Zahlung per
Dauerauftrag möglich. Der Kunde er-
teilt hierzu seiner Hausbank einen Dau-
erauftrag mit gleich bleibender Refe-
renznummer.

7. Reinvestition von Erträgen

Erträge aus Depotwerten (Ausschüttun-
gen, Zinsen, Dividenden usw.) werden,
sobald sie bei der Bank eingetroffen und
gutgeschrieben sind, in den ausschütten-
den Depotwert reinvestiert, sofern sich
der Depotwert zum Zeitpunkt der Ver-
buchung noch im Depot befindet. Nicht
reinvestierbare Erträge werden auf ei-
nem Konto verbucht und bleiben unver-
zinst.

8. Verfügbarkeit, Rückzüge,
Mindestrestbeträge

Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit,
Investitionen und Desinvestionen auf
seinem Depot ausführen zu lassen. Sol-
che Transaktionen werden in der Regel
nach Auftragseingang zum nächsten In-
vestitionstag ausgeführt, es sei denn,
dass zu diesem Zeitpunkt bereits andere
(bank- oder kundenseitig) veranlasste
Transaktionen in Verarbeitung sind. In
diesem Fall werden Transaktionen in der
Reihenfolge der Auftragserteilung ab-
gewickelt, wobei bankseitig veranlasste
Transaktionen (z. B. Umschichtungen) 
immer zuerst ausgeführt werden. Vor-
behalten bleiben zusätzlich spezielle
Kündigungsfristen und Verzögerungen
bei Anlagen, deren Rücknahme/Verkauf
(vorübergehend) ausgesetzt ist. Depot-
werte mit ausserordentlich langen
Rücknahmefristen können die Verfüg-
barkeit auf mehrere Monate hinaus ver-
zögern. Auslieferungen an andere Depot-
banken sind nicht gestattet. Eine Teil-
auszahlung darf maximal 95 Prozent des
Depotwertes betragen und der verblei-
bende Wert darf CHF 1'000 nicht unter-
schreiten.

9. Auflösung/Saldierung

9.1 Auflösung der
Geschäftsbeziehung

Der Kunde hat das Recht, sein Depot
ganz oder teilweise jederzeit mit sofor-
tiger Wirkung aufzulösen. Die Auflösung
ist der Bank oder Zurich schriftlich mit-
zuteilen. Sie ist an Zurich Invest AG
Vorsorge & Investment Operations, Ha-
genholzstrasse 60, 8050 Zürich bzw. an
invest@zurich.ch zu richten. Die Auflö-
sung ist untrennbar mit einem Widerruf
der Zurich Invest AG erteilten Vermögens-
verwaltungsvollmacht verbunden. Bei
Auflösung verkauft die Bank den Anlage-
bestand in der Regel am nächsten pro-
duktspezifischen Handelstag (vorbehält-
lich der Ruhe- und Feiertagsregelungen
der internationalen Börsen und der Bank
und vorbehältlich kunden- oder banksei-
tig veranlasster Transaktionen) und über-
weist nach Erhalt den Erlös nach Anwei-
sung des Kunden.

Die Bank hat unbeschadet anderweitiger
Vereinbarungen das Recht, das Depot
mit sofortiger Wirkung aufzulösen, wenn
der Wert der Depotwerte weniger als
CHF 1'000 beträgt. Barauszahlungen des
Verkaufserlöses bzw. des nicht inves-
tierten Kapitals sind nicht möglich (dies
gilt auch für Teilverkäufe).

9.2 Verfügbarkeit von Depotwerten

Sollte ein vom Kunden erworbener De-
potwert – aus welchem Grund auch im-
mer – nicht mehr verfügbar sein, wird
Zurich den Kunden schriftlich über die
Veränderungen in Kenntnis setzen und
zu neuer Auswahl aus der aktuellen An-
gebotspalette von Zurich auffordern.

Sollte der Kunde nicht reagieren, oder
die Umstände nicht ausreichend Zeit bie-
ten, behält sich Zurich vor den Gegen-
wert der entsprechenden Depotwerte
des Kunden in einen anderen vergleich-
baren Depotwert mit ähnlichem Risiko-
und Renditeprofil zu übertragen zu las-
sen. Sollte ein solcher Depotwert nicht
verfügbar sein, wird Zurich den Erlös
dem Konto des Kunden gutschreiben.

Soweit eine vorgängige Information des
Kunden nicht erfolgte, kann der Kunde
nachträglich innert angemessener Frist
ohne Kostenfolge einen alternativen De-
potwert aus der aktuellen Angebotspa-
lette von Zurich auswählen.

10. Kosten, Gebühren

10.1 Einmalige Gebühren

Auf die Zahlungen des Kunden wird eine
Kommission gemäss dem in Kraft stehen-
den Tarif erhoben und vom jeweiligen
Betrag vor der Investition in Abzug ge-
bracht. Bank- und Postgebühren für den
Zahlungsverkehr zwischen der Bank und
dem Kunden gehen zulasten des Kunden.

10.2 Laufende Gebühren

Die Bank erhebt auf den durchschnitt-
lichen Anlagebestand des abzurech-
nenden Kalenderquartals im Namen und 
auf Rechnung des Vermögensverwal-
ters für die Verwaltung der Vermögens-
werte eine Verwaltungsgebühr gemäss
dem in Kraft stehenden Tarif.

Die Bank erhebt auf den durchschnitt-
lichen Anlagebestand des abzurechnen-
den Kalenderquartals auf eigene Rech-
nung für die Führung und Abwicklung
von Konto und Depot eine Depotgebühr
gemäss dem in Kraft stehenden Tarif.

Die laufenden Gebühren werden in der 
Regel gegen Ende eines jeden Kalender-
quartals belastet durch Abzug von der
periodischen Beitragszahlung bzw. 
durch Belastung des Anlagebestands 
mittels Verkauf (ohne periodische Bei-
tragszahlung). Die Gebühren sind für
angebrochene Monate ganz geschul-
det.
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11. Entschädigungen /
Retrozessionen

Die Zürich Versicherungs-Gesellschaft 
AG und deren selbständige Unternehmer-
Generalagenten erhalten für ihre Tätig-
keit im Zusammenhang mit der Vermitt-
lung des Zurich Invest Vermögensver-
waltung Entschädigungen für die vermit-
telten Geschäfte, welche von der Zurich
Invest AG stammen. Bei der Zurich Invest
Vermögensverwaltung liegt je nach im
Rahmen des Vermögensverwaltungsauf-
trags eingesetzten Anlageprodukt die ein-
malige Entschädigung bei Abschluss zwi-
schen 0% und 4.20% des investierten
Volumens (davon 0% bis 4.0% aus der
Ausgabekommission) und die jährlich
wiederkehrende Entschädigung zwi-
schen 0.19% und 0.55% des investierten
Volumens.

Ein Teil der Entschädigung kann den Mit-
arbeitern der Zürich Versicherungs-Ge-
sellschaft AG und deren selbständigen
Unternehmer-Generalagenten als Be-
standteil ihrer variablen Vergütung wei-
tergegeben werden.

Der Kunde versteht und akzeptiert, dass
der Erhalt solcher Entschädigungen ei-
nen potentiellen Interessenkonflikt be-
gründet, insbesondere, indem solche
Entschädigungen für die Zürich Ver-
sicherungs-Gesellschaft AG und deren
selbständige Unternehmer-General-
agenten einen Anreiz setzen können:
Anlageprodukte auszuwählen, für deren
Vertrieb Zürich Versicherungs-Gesell-
schaft AG und deren selbständige Unter-
nehmer-Generalagenten sowie Zurich
Invest AG überhaupt Vergütungen erhal-
ten (also z. B. Fonds anstelle von Direkt-
anlagen zu wählen); teurere Anlagepro-
dukte zu wählen, für die die Zürich Ver-
sicherungs-Gesellschaft AG und deren
selbständige Unternehmer-Generalagen-
ten sowie Zurich Invest AG höhere Ent-
schädigungen erhalten als bei anderen
Anlageprodukten (also z. B. bestimmte
Fondsarten oder Fondsanbieter ande-
ren vorzuziehen). Die Zürich Versicher-
ungs-Gesellschaft AG und deren selb-
ständige Unternehmer-Generalagenten
sowie Zurich Invest AG nehmen ihre
Treuepflicht in jedem Fall wahr und stel-
len durch organisatorische Massnahmen
sicher, dass die Interessen des Kunden
gewahrt bleiben, wenn im Rahmen oder
als Folge von Entschädigungen Interes-
senkonflikte auftreten.

Der Kunde nimmt dies zur Kenntnis und
verzichtet hiermit ausdrücklich auf die
Ablieferung/Gutschrift von Entschädi-
gungen, welche Zürich Versicherungs-
Gesellschaft AG und deren selbstän-
dige Unternehmer-Generalagenten und
die Zurich Invest AG erhalten und ist da-
mit einverstanden, dass diese einbehal-
ten werden dürfen.

Der Kunde nimmt zudem zur Kenntnis,
dass die Bank von Zurich Invest AG für
die Depotführung Entschädigungen er-
hält. Diese liegen zwischen 0.10% und
0.20% der investierten Vermögenswerte
und sind in den laufenden Depotgebüh-
ren in der Höhe von 0.20% bereits ent-
halten. Von der durch die Bank erho-
benen Depotgebühr behält die Zurich
Invest AG einen Teil zwischen 0.00% bis
0.10% für depotbezogenen Administra-
tionsaufwand zurück. Der Kunde erklärt
hiermit, dass er in Abweichung zu Art.
400 des Schweizer Obligationenrechts
auf die Herausgabe aller im Rahmen der
Zurich Invest Vermögensverwaltung an-
fallenden Entschädigungen verzichtet.

12. Steuerfolgen beim Kunden

Sämtliche gegenwärtigen und künftigen 
in- und ausländischen Steuern und 
Abgaben im Zusammenhang mit der 
Konto- und Depotführung, Aufbewah-
rung sowie Auslieferung von Depot-
werten etc.gehen – zwingende gegen-
teilige gesetzliche Vorschriften vor-
behalten – zulasten des Kunden. Zurich 
erbringt keine steuerrechtliche Beratung. 
Der Kunde ist verpflichtet, allfällige 
Steuerfolgen selbst abzuklären respek-
tive abklären zu lassen. Steuern und 
Abgaben, insbesondere Quellensteuern 
und Stempelabgaben, auf die Anlagen 
und Erlöse sowie sämtliche Gebühren 
gehen ebenfalls zulasten des Kunden.

13. Änderungen der Spezial-
bedingungen

Die Bank und Zurich behalten sich Än-
derungen dieser Spezialbedingungen
vor. Diese werden dem Kunden schrift-
lich oder auf andere geeignete Weise
bekannt gegeben und gelten ohne Wi-
derspruch innert 4 Wochen nach Be-
kanntgabe, jedenfalls aber ab der er-
sten Nutzung der Zurich Invest Vermö-
gensverwaltung durch den Kunden, als
von ihm genehmigt. Stimmt der Kunde
den Änderungen nicht zu, kann Zurich
oder die Bank die Geschäftsbeziehung
mit dem Kunden unverzüglich beenden.

14. Wichtige Risikohinweise für
die Kommunikation

14.1 Kommunikation per Telefon

Es gelten nachstehende Bestimmun-
gen: Transaktionsaufträge (z.B. Kauf,
Verkauf, Ein- und Auszahlungen) sind
nicht möglich. Der Kunde hat die per
Telefon an die Zurich gerichtete Kom-
munikation bzw. die per Telefon an
die Zurich erteilten Aufträge (z.B. Be-
stellung Vermögensauszug, Anforder-
ung von Dokumenten) ausschliesslich
an die Telefon–Nummer +41 (0)44
628 22 88 zu richten. Die von Zurich
ausgehende Kommunikation per Te-
lefon ergeht an die vom Kunden
oben angegebene(n) Telefon-Num-
mer(n).

14.2 Elektronische Kommunikation

Das Internet ist ein öffentliches, für
jedermann zugängliches Netzwerk,
so dass die Nutzung des Internets als
Kommunikationsmittel verschiedene
Risiken birgt. Insbesondere können
über das Internet übertragene Daten
nicht wirksam vor einem Zugriff oder
Angriff durch Unbefugte geschützt
werden. Das Internet ist daher unter
Umständen kein geeignetes Medium
zur Übertragung von vertraulichen
Informationen und Geschäftsdaten,
weil die Gefahr besteht, dass diese
von Unbefugten gelesen, manipuliert,
zurückgehalten, gelöscht oder ander-
weitig bearbeitet oder verwendet
werden können. Selbst bei der Über-
tragung öffentlich zugänglicher Infor-
mationen ist stets zu beachten, dass
Absender und Empfänger ermittelt
werden können und ein Dritter da-
raus die Existenz einer geschäftlichen
Beziehung ableiten könnte. Da Zurich 
den Übermittlungsweg von via Internet
versandten Informationen nicht be-
stimmen kann, sind solche Mitteilun-
gen als grenzüberschreitende Über-
mittlungen zu betrachten. Weder kann
die Echtheit von elektronisch eingehen-
den Nachrichten überprüft werden,
noch können Fälschungen erkannt oder
der Absender mit Gewissheit bestimmt
werden. Bis zum Eingang einer elektro-
nisch übermittelten Nachricht (insb. per
E-Mail) beim Empfänger können Verzö-
gerungen auftreten, und die  elektroni-
sche Nachricht kann im Postfach des
Empfängers übersehen werden.

14.3 Für die Kommunikation per
E-Mail gilt:

Der Kunde hat die per E-Mail an Zu-
rich gerichtete Kommunikation bzw.
die per E-Mail an Zurich erteilten Auf-
träge ausschliesslich an
invest@zurich.ch zu senden. Die von
Zurich ausgehende Kommunikation
per E-Mail ergeht an die vom Kunden
oben angegebene E-Mail-Adresse.
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14.4 Gemeinsame Bestimmungen
für die elektronische und te-
lefonische Kommunikation:

Der Kunde ist damit einverstanden,
dass nicht nur er, sondern auch
durch ihn autorisierte Bevollmäch-
tigte mit Zurich elektronisch (insb.
per E-Mail) oder telefonisch kom-
munizieren bzw. ihr unter Verwen-
dung von Telefon und elektronische
Kommunikationsmitteln Aufträge
erteilen können. Der Kunde ist sich
der mit der Verwendung von Tele-
fon und elektronischen Kommuni-
kationsmitteln wie insb. E-Mail ver-
bundenen Risiken (insbesondere
hinsichtlich der eingeschränkten
Überprüfbarkeit der Identität der
das Kommunikationsmittel verwen-
denden Person, Echtheit von Unter-
schriften und anderen Informatio-
nen, etc.) bewusst. Zurich haftet
nicht für die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit von Daten, die von ihr
oder an sie via Telefon oder elek-
tronisch übertragen werden.

Es liegt im Ermessen von Zurich, in-
wiefern sie die ihr via Telefon oder
elektronisch eingehende Kommuni-
kation bzw. die ihr via Telefon oder
elektronisch erteilten Aufträge be-
achtet. Zürich kann die rechtzeitige
Ausführung eines ihr via Telefon oder
elektronisch erteilten Auftrages nicht
gewährleisten. Aufträge, die Zurich
via Telefon oder elektronisch erteilt
wurden, können durch Zurich jeder-
zeit abgelehnt werden, und es liegt
im Ermessen von Zurich, ob sie die ihr
via Telefon oder elektronisch erteilten
Aufträge nicht oder erst nach erfolg-
ter Überprüfung der Identität der das
Kommunikationsmittel verwenden-
den Person ausführt. Zudem kann Zu-
rich die Benutzung eines anderen
Kommunikationsmittels (insbeson-
dere im Falle von vermögensrelevan-
ten Aufträgen) verlangen. Zurich führt
ihr per Telefon oder elektronisch er-
teilte Aufträge nach Anweisung des
Kunden aus.

Der Kunde kann nur dann von einer
Auftragsannahme ausgehen, wenn
er von Zurich eine entsprechende
Bestätigung oder Rückmeldung er-
hält. Eine Haftung von Zurich hierfür
besteht nicht.

Eine Haftung von Zurich für direkte
oder indirekte Schäden oder Folge-
schäden (Gewinnausfall, Forderun-
gen Dritter etc.), die dem Kunden
oder seinem Bevollmächtigten durch
die Kommunikation per Telefon und/
oder per elektronischen Kommunika-
tinsmitteln (insb. E-Mail) bzw. durch
die Ausführung, Nichtausführung oder
nicht korrekte Ausführung eines von
Zurich via Telefon oder elektronisch
erteilten Auftrages oder aufgrund von
Übertragungsfehlern, technischen Stö-
rungen, Betriebs- oder anderen Unter-
brechungen, Verzögerungen, Manipu-
lationen, Unzulänglichkeiten (nicht er-
kannte Fälschungen, Fehler, Verspä-
tungen, Entstellungen, Missverständ-
nisse, Einsichtnahme durch unbefugte
Dritte, Mitteilungsverluste, Unvoll-
ständigkeiten, Irrtümer, Doppelausfer-
tigungen etc.), Missbrauch oder rechts-
widrigen Eingriffen in Kommunikati-
onsmittel und -anlagen oder in das
Bankensystem entstehen oder in an-
derer Weise mit der Nutzung von Te-
lefon bzw. elektronischen Kommuni-
kationsomitteln in Zusammenhang
stehen, ist ausgeschlossen. Dies gilt
nicht, sofern Mitarbeiter von Zurich
oder Personen, die Zurich zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht,
schuldhaft gehandelt haben. Hat der
Kunde durch ein schuldhaftes Verhal-
ten zu der Entstehung des Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Zurich und Kunde
den Schaden zu tragen haben.

Beruhen nicht autorisierte Aufträge
auf der Verwendung von Telefon
oder elektronischen Kommunikati-
onsmitteln und entstehen der Bank
hierdurch Schäden, haften der Kun-
de und die Bank nach den gesetzli-
chen Grundsätzen des Mitverschul-
dens. Der Kunde befreit Zurich im
Rahmen der Kommunikation per Te-
lefon und elektronischen Kommuni-
kationsmitteln von der Pflicht zur
Einhaltung des Bankkundengeheim-
nisses sowie von den Bestimmun-
gen des Datenschutzrechts.

14.5 Änderungen der Bestimmungen
zu «Wichtige Risikohinweise für
die Kommunikation»

Zurich behält sich Änderungen die-
ser Bestimmung vor. Diese werden
dem Kunden schriftlich oder auf an-
dere geeignete Weise bekannt ge-
geben und gelten ohne Widerspruch
innert 4 Wochen nach Bekanntgabe,
jedenfalls aber ab dem ersten Kun-
denauftrag nach Bekanntgabe, als
von ihm genehmigt. Stimmt der Kun-
de den Änderungen nicht zu, kann
Zurich und die Bank die Geschäfts-
beziehung mit dem Kunden unver-
züglich beenden.
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